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Schließt der Gesponserte, einen solchen Vertrag ohne oder gegen die Zustimmung des 

Sponsors ab, verpflichtet er sich zur Bezahlung einer Konventionalstrafe von € . . . . . . . . . 

Diese ist sofort nach schriftlicher Aufforderung durch den Vertragspartner zur Zahlung 

fällig.

III. Mitspracherecht des Sponsors

Mit Ausnahme des im Punkt II näher bezeichneten Zustimmungsrechts steht dem Sponsor 

kein Mitspracherecht im Unternehmen des Gesponserten, sei es in wirtschaftlichen, recht-

lichen oder sportlichen Belangen, zu.

IV. Vertragsdauer

Dieser Vertrag wird auf  die Dauer von zwei Jahren geschlossen. Er beginnt mit der Unter-

zeichnung des Vertrages und endet am . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Vorzeitige Vertragsauflösung 

Der Vertrag kann vom Sponsor nach einem Jahr aufgekündigt werden, wenn der Klassener-

halt in der Regionalliga Ost nicht erreicht wird.

VI. Verlängerungsoption

Dem Sponsor wird die Option eingeräumt, im Falle des Aufstiegs des Gesponserten in die 

nächsthöhere Liga den vorliegenden Vertrag um weitere zwei Jahre zu verlängern. Dieses 

Recht muss vom Sponsor binnen zwei Wochen nach definitivem Feststehen des Aufstiegs 

schriftlich ausgeübt werden.

VII. Unerfüllbarkeit des Vertrags

Bei Unerfüllbarkeit des Vertrags – aus welchem Grund auch immer – bzw. bei vorzeitiger 

Kündigung dieses Vertrags verpflichtet sich der Gesponserte zur aliquoten Rückzahlung der 

bis dahin geleisteten Zahlungen.

VIII. Stillschweigen

Die Vertragspartner verpflichten sich, über die näheren Bestimmungen dieses Vertrags 

Stillschweigen zu bewahren. Beide Parteien verpflichten sich, während der Laufzeit dieses 

Vertrags alles zu unterlassen, was den Interessen des Vertragspartners schaden könnte. 

IX. Schriftform

Änderungen bzw. Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Auch ein ausdrück-

liches Abgehen von diesem Formerfordernis bedarf  der Schriftform.

X. Gerichtsstand

Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird das sachlich zuständige Gericht am Sitz 

des Sponsors vereinbart.

. . . . . . . . . . . . . . , am . . . . . . . .  (Ort, Datum)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hans Unternehmer (Vertreter Sponsor)	     Franz Vereinsmeier (Vertreter Gesponserter) 

 Beispiel für einen Sponsoring-Vertrag:

Sponsoring-Vertrag

zwischen der Firma Geldher (Sponsor) und dem Verein „Schnelles Tor“ (Gesponserter)

vertreten durch Hans Unternehmer (Vertreter Sponsor) und Franz Vereinsmeier (Vertreter 

Gesponserter) 

Präambel

Der Fußballverein „Schnelles Tor“ spielt in der Regionalliga Ost und ist bemüht langfristig in 

die Bundesliga aufzusteigen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Zufuhr finanzieller Mittel 

erforderlich.

Der Sponsor hat sich bereit erklärt, den Fußballclub als Hauptsponsor bei seinem Vorhaben 

zu unterstützen.

I. Vertragsinhalt

Der Sponsor verpflichtet sich zu einer jährlichen Zahlung von € . . . . . . . . . . . . . an den 

Gesponserten. Die Hälfte dieses Betrages ist am 15. Jänner, der Rest am 15. Juli jedes 

Jahres zur Zahlung fällig.

Als Gegenleistung verpflichtet sich der Gesponserte, seinem Vertragspartner folgende 

Werbemöglichkeiten zu gewährleisten:

1. Die Anbringung des Firmennamens des Sponsors samt Logo auf  den Trikots 

  der Spieler

2. Öffentliche Bekanntgabe des Sponsors

3. Die Hälfte der Werbefläche im Heimatstadion des Gesponserten kann vom

  Sponsor zu Werbezwecken verwendet werden

4. Der Sponsor ist außerdem berechtigt, den Vereinsnamen des Gesponserten 

  sowie Fotos der Spieler der Kampfmannschaft zur Bewerbung seiner Produkte

  zu verwenden

II. Rechte und Pflichten des Gesponserten

Die Vertragspartner halten ausdrücklich fest, dass die Firma „Geldher“ als Hauptsponsor 

fungiert. Der Gesponserte, der Fußballverein „Schnelles Tor“, ist berechtigt, andere Sponsor-

verträge abzuschließen, wobei jedoch in sämtlichen Werbeformen auf  die Hauptsponsorei-

genschaft der Firma „Geldher“ hinzuweisen ist.

Der Abschluss eines Sponsorvertrages mit einem Unternehmen, welches im Geschäftsbe-

reich des Sponsors tätig ist, bedarf  jedoch dessen Zustimmung.




